
 

ANHANG XI 
EINZELPRÜFUNG 

(Modul G) 
1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller sicherstellt und erklärt, dass das 

betreffende Produkt, für das die Bescheinigung nach Nummer 2 ausgestellt wurde, die einschlägi-
gen Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bringt die 
CE-Kennzeichnung an dem Produkt an und stellt eine Konformitätserklärung aus (vgl. An-
hang XV). 

2. Die benannte Stelle untersucht das Produkt und unterzieht es dabei entsprechenden Prüfungen 
gemäß den in § 7 (Artikel 5 der Sportboote-Richtlinie) genannten Normen oder gleichwertigen 
Prüfungen, um seine Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung 
zu überprüfen. 
Die benannte Stelle bringt ihre Kennummer an dem zugelassenen Produkt an oder lässt diese an-
bringen und stellt eine Konformitätsbescheinigung über die durchgeführten Prüfungen aus. 

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der Übereinstimmung mit den Anforde-
rungen dieser Verordnung sowie das Verständnis der Konzeption, der Herstellung und der Funkti-
onsweise des Produkts zu ermöglichen (vgl. Anhang XIII).  
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